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Fakultät 3 
Architektur, Bauingenieurwesen 

und Umweltwissenschaften 

Konsolidierte Fassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Verkehrsingenieurwesen der Technischen Universität Braunschweig, 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 

Die konsolidierte Fassung beruht auf der hochschulöffentlichen Bekanntmachung
944 vom 22.02.2014 mit der ersten Änderung (hochschulöffentliche Bekanntma-
chung 1015 vom 17.11.2014), der zweiten Änderung (hochschulöffentliche 
Bekanntmachung 1181 vom 14.09.2017), der dritten Änderung (hochschulöf-
fentliche Bekanntmachung 1263 vom 30.08.2019), der vierten Änderung (hoch-
schulöffentliche Bekanntmachung 1528 vom 25.09.2023) sowie der fünften 
Änderung (hochschulöffentliche Bekanntmachung 1596 vom 27.09.2024).

Der Fakultätsrat der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und 
Umweltwissenschaften hat in seiner Sitzung am 20.08.2024 folgenden Besonderen 
Teil der Prüfungsordnung beschlossen:

I. 

§ 1
Hochschulgrad und Zeugnisse 

(1) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Technische Universität Braun-
schweig den Hochschulgrad � Master of Science" (abgekürzt: � M.Sc.") im Fach Ver-
kehrsingenieurwesen. Darüber stellt die Hochschule eine Urkunde in deutscher und 
englischer Sprache gemäß der Anlage zum Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung 
(APO) für die Bachelor-, Master, Diplom- und Magisterstudiengänge an der Techni-
schen Universität Braunschweig aus. Außerdem wird ein Zeugnis mit beigefügten Dip-
loma Supplement in deutscher und englischer Sprache gemäß dem beigefügten Mus-
ter der APO ausgestellt. in der Anlage 1 befinden sich die Angaben zum Zeugnis und 
in der Anlage 2 die Angaben zum Diploma Supplement, welche in das vorgesehene 
Muster in der APO eingetragen werden.

§ 2
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt ein-
schließlich der Bearbeitungszeit für die Masterarbeit vier Semester (Regelstudienzeit).



(2) Das Studium gliedert sich in
1. einen erweiterten Grundlagenbereich (mind. 4 Module, 21-27 Leistungspunkte

(LP))
2. einen Vertiefungsbereich (mind. 9 Module, 52-55 LP)
3. eine Professionalisierung (8-17 LP)
4. ein Praktikum (6 Leistungspunkte) und
5. die Masterarbeit (24 Leistungspunkte)

(3) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen insgesamt 120 Leistungs-
punkte aus den einzelnen Modulen nachgewiesen werden. Das Studium ist in Modulen
organisiert, die den folgenden Bereichen zugeordnet sind (Anlage 4):

Erweiterte Grundlagen 
Vertiefungsbereich 

a. Vertiefung Luftfahrt
b. Vertiefung Kraftfahrzeugtechnik
c. Vertiefung spurgeführter Verkehr
d. Vertiefung Verkehrsplanung und ÖPNV
e. Vertiefung nach eigener Wahl (auch aus anderen Fakultäten)

(4) Aus den Modulen des Studiengangs gemäß Anlage 4 sind im erweiterte Grundla-
genbereich mindestens 4 Module im Umfang von 21-27 LP zu wählen.

(5) Im Vertiefungsbereich müssen 2 Vertiefungen (Haupt- und Nebenvertiefung) frei
gewählt werden. In der Hauptvertiefung müssen mindestens 5 Module im Umfang von
mindestens 28-30 LP und in der Nebenvertiefung mindestens 4 Module im Umfang
von mindestens 24-25 LP belegt werden. In der Hauptvertiefung ist im Rahmen eines
der gewählten Module ein Seminarvortrag (im Bereich der Professionalisierung) im
Umfang von zwei Leistungspunkten zu halten. Der Seminarvortrag wird benotet. Die
Vertiefungen und die dazugehörigen Module sind in Anlage 4 angegeben.

(6) Die Professionalisierung setzt sich aus dem Seminarvortrag (2 LP), einer Fachex-
kursion im Umfang von mindestens 3 Tagen (1 LP), den Vortragsreihen (1 LP) und
dem Pool überfachlicher Qualifikationen (4-13 LP) zusammen.

(7) Eine Lehrveranstaltung darf nicht in verschiedenen Modulen eingebracht werden.

(8) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt voraus, dass der Prüfling die dem
Modul zugeordneten Prüfungs- und Studienleistungen erfolgreich erbracht hat.

§ 3
Prüfungs- und Studienleistungen 

(1) Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie besteht aus den Fachprü-
fungen der Module sowie der Masterarbeit. Die Prüfungen der Masterprüfung werden
in jedem Semester angeboten.

(2) Die möglichen Prüfungsformen sind in § 9 APO gelistet. Die Prüfungsmodalitäten
werden semesterweise festgelegt.



(3) Weitere Prüfungsarten können auf Antrag vom Prüfungsausschuss genehmigt wer-
den, wenn diese der Fachkultur entsprechen. Neben den in § 9 Abs. 1 APO festgeleg-
ten Arten von Prüfungsleistungen können Prüfungs- oder Studienleistungen durch fol-
gende Arten abgelegt werden:

1. Exkursionsbericht: Ein Exkursionsbericht ist ein selbstständig verfasster Bericht
über eine durchgeführte Exkursion mit ggf. weiteren schriftlichen Auseinander-
setzungen mit einem Problem (je nach Aufgabenstellung).

2. Kolloquium: Ein Kolloquium ist die Darstellung und die Vermittlung der Ergeb-
nisse im mündlichen Vortrag sowie einer anschließenden Diskussion.

(4) Ein Modul wird in der Regel durch eine Prüfungs- oder Studienleistung abgeschlos-
sen. Die Module sowie Art und Umfang der ihnen zugeordneten Prüfungs- und Stu-
dienleistungen sowie der Leistungspunkte ergeben sich aus der Anlage 4.

(5) Ein Modul aus dem Wahlpflicht- oder Wahlbereich, das nicht in den Anlagen oder
in einer vom Prüfungsausschuss beschlossenen Liste weiterer möglicher Module vor-
handen ist, kann auf Antrag einer oder eines Studierenden vom Prüfungsausschuss
genehmigt werden, wenn das Studienprofil fachlich ergänzt wird.

(6) Die Prüfungsinhalte ergeben sich aus den Qualifikationszielen der Module gem.
Anlage 4.

(7) Die Bearbeitungszeit für eine Klausur beträgt in der Regel ein bis vier Zeitstunden.
Die Dauer mündlicher Prüfungen, die auch schriftliche Elemente enthalten können,
beträgt dreißig bis sechzig Minuten. Bei der Festlegung der Bearbeitungsdauer ist die
Anzahl der dem Modul zugeordneten Leistungspunkte zu berücksichtigen.

§ 4
Meldung und Zulassung zu Prüfungen 

Die Anmeldung zu den Klausuren und den mündlichen Prüfungen ist schriftlich oder 
elektronisch beim vom Prüfungsausschuss beauftragten Prüfungsamt zu beantragen. 
Es gelten die Bedingungen nach § 7 Abs. 2 APO.  

§ 5
Wechsel des Prüfungsfaches bei Freiversuchen 

Abweichend von § 13 Abs. 4 APO ist, sofern der Freiversuch nicht in einem Pflichtbe-
reich abgelegt wurde, ein Wechsel des Prüfungsfaches bis zum Beginn der Masterar-
beit möglich. Dies ist dem Prüfungsamt durch den Prüfling mitzuteilen. 

§ 6
Beratungsgespräch 

(1) Abweichend von § 8 Abs. 2 APO sind Studierende, die nach dem zweiten Semester
nicht mindestens 30 Leistungspunkte erworben haben, nicht verpflichtet, an einem Be-
ratungsgespräch teilzunehmen.



(2) Die Studierenden, die nach dem zweiten Semester nicht mindestens 30 Leistungs-
punkte erworben haben, werden von dem Prüfungsausschuss oder einer von ihm be-
auftragten Stelle schriftlich informiert und ihnen wird ein Beratungsgespräch angebo-
ten, welches dann auf freiwilliger Basis durchgeführt werden kann.

§ 7
Verlängerung bei Krankheit 

Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest, oder im Einzelfall nach Vorgabe des Prüfungs-
ausschusses ein amtsärztliches Attest, unverzüglich, spätestens 3 Werktage nach 
Ausstellung dem Prüfungsausschuss oder einer von ihm beauftragten Stelle vorzule-
gen. 

§ 8
Zusatzprüfung 

Ergänzend zu § 18 APO können Prüfungsfächer, die im Rahmen der Regelung des 
Freiversuches nach § 13 Abs. 4 Satz 1 APO durch einen Wechsel des Faches nicht in 
dem Studiengang berücksichtig werden, in maximal 3 Fällen als Zusatzprüfungen ge-
wertet werden. Dieses ist dem Prüfungsausschuss schriftlich beim Wechsel des Prü-
fungsfaches mitzuteilen.  

§ 9
Masterarbeit 

(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer die Voraussetzungen nach § 14 Abs. 9 APO
erfüllt hat und alle zum Studienabschluss erforderlichen Module nach Anlage 3 erfolg-
reich abgeschlossen hat. Der Prüfungsausschuss kann auf begründeten Antrag die
Zulassung zur Masterarbeit auch dann genehmigen, wenn die hierfür erforderlichen
Zulassungs- und Prüfungsvorleistungen noch nicht alle erbracht wurden. In der Regel
genehmigt der Prüfungsausschuss die Zulassung zur Masterarbeit, wenn mindestens
60 Leistungspunkte sowie ein anerkanntes mindestens sechswöchiges Praktikum ge-
mäß § 10 vorliegen und zu erwarten ist, dass die oder der Studierende nach dem
gewöhnlichen Verlauf die restlichen Module innerhalb von einem Semester absolvie-
ren wird.

(2) Die Masterarbeit umfasst 24 Leistungspunkte. Die Bearbeitungszeit der Masterar-
beit beträgt 20 Wochen. Mit dem Beginn der Bearbeitungszeit wird der Abgabetermin
mitgeteilt. Die Masterarbeit wird in der Regel im 4. Semester angefertigt. Das Thema
kann nur einmal und nur innerhalb von vier Wochen nach Ausgabe zurückgegeben
werden.

(3) Die Masterarbeit kann nach Wahl der Studierenden in deutscher oder englischer
Sprache abgefasst werden. Die Masterarbeit muss aus einer gewählten Vertiefung
stammen. Das Thema der Masterarbeit muss eine verkehrsrelevante Fragestellung im
weiteren Sinne beinhalten.

(4) Vor Bewertung der Arbeit wird die Masterarbeit in einem Kolloquium durch die oder
den Studierende/n vorgestellt. Das Kolloquium dauert ca. 30 Minuten und geht mit
10 % in die Bewertung der Masterarbeit ein.



§ 10
Ergebnis der Prüfung 

(1) Bei der Bildung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die Ergebnisse aus
dem erweiterten Grundlagenbereich, dem Vertiefungsbereich, der Masterarbeit und
dem Seminarvortrag aus der Hauptvertiefung berücksichtigt.

(2) Für besonders hervorragende Leistungen (Gesamtnote 1,2 und besser) kann der
Prüfungsausschuss die Gesamtnote �mit Auszeichnung� festlegen.

§ 11
Praktikum 

Die Richtlinien zum erfolgreichen Absolvieren des Praktikums sind in der Anlage 5 
aufgeführt. Für das Praktikum wird keine Note vergeben.  

II.  
Inkrafttreten und Übergangsvorschriften 

1. Diese Änderung der Prüfungsordnung tritt am 01.10.2024 in Kraft. Die bisher

geltenden Besonderen Teile der Prüfungsordnung treten gleichzeitig außer

Kraft.

2. Studierende mit Studienbeginn bis zum Sommersemester 2024 werden bis

zum 30.09.2026 nach der bisherigen Anlage 4 (gemäß TU-Verkündungsblatt

Nr. 1528) geprüft, es sei denn, sie beantragen beim Prüfungsausschuss einen

Wechsel in die neuen Anlage 4. Der Wechsel muss bis zum 15.11. für das

Wintersemester und bis zum 30.04. für das Sommersemester beantragt

werden. Ein anschließender Wechsel zurück in die bisherige

Prüfungsordnung ist ausgeschlossen.

3. Module aus der bisherigen Anlage 4 (gemäß TU-Verkündungsblatt

Nr. 1528), die nicht mehr angeboten werden, können durch Module aus

dieser Fassung der Prüfungsordnung ersetzt werden. Dieses gilt

insbesondere in den folgenden Modulen:



Infrastrukturmanagement Nur möglich, wenn die Module 

Lebenszyklusorientiertes 

Management und Realisierung und 

Finanzierung nicht belegt wurden.  

Railway Timetabling & Operations Die Belegung ist ohne 

Einschränkungen möglich. 

Straßenraumentwurf Nur möglich, wenn das Modul 

Straßenraumgestaltung nicht 

belegt wurde. 

Verkehrsmanagement Nur möglich, wenn das Modul 

Straßenverkehrstechnik oder das 

Modul Verkehrsmanagement auf 

Autobahnen“ nicht belegt wurde. 

4. Für Studierende mit Studienbeginn bis zum Sommersemester 2024 gelten

bei Wechsel der Prüfungsordnung folgende Regelungen:

 Alle absolvierten Module werden anerkannt.

 Bei identischen Prüfungsleistungen werden auch nicht bestandene

Prüfungsversuche anerkannt.

 Die Zuordnung zu den Vertiefungen erfolgt bei bereits absolvierten

Modulen, die nicht mehr angeboten werden, nach der bisherigen

Zuordnung.

 Ein Wechsel zurück in die bisherige Prüfungsordnung ist

ausgeschlossen.

III.  
Disclaimer 

Alle Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Es kann jedoch keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden. Jegliche Haf-
tung, insbesondere für eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die Nut-
zung der angebotenen Informationen entstehen, sind ausgeschlossen. Es gilt die Prü-
fungsordnung wie sie sich aus den amtlichen Verkündungsblättern ergibt. 



Anlage 3 - Studienstrukturplan 

Studienstrukturplan Masterstudiengang Verkehrsingenieurwesen 

Studienabschnitt 1. Semester 2. Semester1 3. Semester1 4. Semester

Erweiterte 
Grundlagen2,5  

21 - 27 LP 

Modul G1 Modul G3 evtl. Modul G5 

Modul G2 Modul G4 

Hauptvertiefungsfach3,5 
28 - 30 LP 

Modul H1 Modul H3 Modul H5 

Modul H2 Modul H4 evtl. Modul H6 

Nebenvertiefungsfach4,5 
24 - 25 LP 

Modul N1 Modul N2 Modul N4 

Modul N3 evtl. Modul N5 

Professionalisierung 
8 - 17 LP 5 ,6 Professionalisierung (8-17 LP) 

Praktikum 
6 LP Praktikum (6 LP) 

Abschlussbereich 
24 LP Masterarbeit7 

120 LP 30 LP 30 LP 30 LP 30 LP 

1 Sowohl das 2. als auch das 3. Fachsemester eignen sich sehr gut als Mobilitätsfenster für einen 
Auslandsaufenthalt. 
2 Im Bereich Erweiterte Grundlagen müssen mindestens 4 Module im Umfang von 21-27 LP gewählt 
werden. Die Module gehen aus Anlage 4 der BPO hervor. Alternativ können zwei Module aus nicht 
gewählten Vertiefungsfächern oder ein Modul aus einem nicht gewählten Vertiefungsfach und ein 
Modul nicht aus dem Fächerkatalog des Verkehrsingenieurwesens gewählt werden. 
3 Im Vertiefungsbereich ist ein Bereich als Hauptvertiefungsfach und ein zweiter als 
Nebenvertiefungsfach festzulegen. Die Vertiefungsbereiche sind gemäß §2 (3) der BPO auszuwählen. 
In dem Hauptvertiefungsfach müssen mindestens 5 Module im Umfang von 28-30 LP gewählt werden. 
4 Im Vertiefungsbereich ist ein Bereich als Hauptvertiefungsfach und ein zweiter als 
Nebenvertiefungsfach festzulegen. Die Vertiefungsbereiche sind gemäß §2 (3) der BPO auszuwählen. 
In dem Nebenvertiefungsfach müssen mindestens 4 Module im Umfang von 24-25 LP gewählt 
werden. 
5 Der erweiterte Grundlagenbereich, der Vertiefungsbereich und die Professionalisierung umfassen 
zusammen 90 Leistungspunkte. 
6 Der Professionalisierungsbereich setzt sich aus einem Seminarvortrag (2 LP), einer mindestens 3-
tägigen Exkursion (1 LP), einer Vortragsreihe (1 LP) und dem Pool überfachlicher Qualifikationen (4-
13 LP) zusammen. 
7 Die Masterarbeit muss aus einem gewählten Vertiefungsfach stammen. Das Thema der Masterarbeit 
muss eine verkehrsrelevante Fragestellung im weiteren Sinne beinhalten. 
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Master Verkehrsingenieurwesen

ECTS 120

Erweiterter Grundlagenbereich

ECTS 27

Modulname Baustoffkunde

Nummer 4398400

ECTS 8,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

2 Klausuren je 60 Min.

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach dem Besuch des Moduls sind die Studierenden in der Lage, die Eigenschaften, Herstellungsverfahren und
Verarbeitungstechniken der wichtigsten metallischen, organischen und mineralischen Baustoffe zu beschreiben und 
die Baustoffe anhand ihrer charakteristischen Eigenschaften zu differenzieren. Sie können auf Basis naturwissenschaft-
licher Grundlagen die wesentlichen strukturbezogenen Merkmale der Baustoffe beschreiben und Eigenschaften mit 
dem elementaren Aufbau der Werkstoffe verknüpfen.
Zudem können Sie aus einem gegebenen Anforderungsprofil (Gebrauchs-, Versagens- und Dauerhaftigkeitsverhal-
ten) einen geeigneten Baustoff unter Berücksichtigung der normativen Randbedingungen auswählen. Gezielte Fallbei-
spiele sollen die Abstraktionsfähigkeit und die Fähigkeit der Studierenden stärken, Erlerntes in ein neues Problemfeld 
zu transferieren. Wichtige, mit dem Gebrauchsverhalten verknüpfte Fragestellungen aus den Themenbereichen Dau-
erhaftigkeit und Nachhaltigkeit, die sich im späteren Berufsleben der Studierenden ergeben, können beantwortet und 
bewertet werden, indem die erlernten Grundlagen kombiniert werden. Durch die praktischen Erfahrungen in den Semi-
narübungen haben die Studierenden die Kompetenz, Betonmischrezepturen zu entwerfen. Die Studierenden erwerben 
darüber hinaus die Kompetenz, die für die Baustoffeigenschaften relevanten Prüfungen darzustellen und je nach der zu 
untersuchenden Werkstoffeigenschaft auszuwählen sowie Prüfungsergebnisse auszuwerten und anhand der Werkstof-
fanforderungen zu bewerten.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Computernetze 1

Nummer 4213330

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder Take-Home-Exam

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss dieses Moduls besitzen Studierende ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise von Rechner-
netzen.
- Sie können beschreiben, wie die Abläufe in Rechnernetzen aussehen.
- Des Weiteren haben die Studierenden ein grundsätzliches Verständnis dafür erarbeitet,welche Auswirkungen die
Verteilung und Kommunikation durch Netze hat und wie damit umgegangen werden kann.

↑

Modulname Drehflügeltechnik - Grundlagen

Nummer 2514570

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

mündliche Prüfung, 45 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden können die Hubschrauber- und Rotorgesamtleistungen für verschiedene Flugzustände sowohl mittels 
einfacherer Methoden (Strahltheorie) als auch anhand von verfeinerten Methoden (Blattelemententheorie) berechnen. 
Sie sind in der Lage, die Auswirkung verschiedener Parameter auf die Leistung eines Hubschraubers/Hauptrotors rich-
tig zu beurteilen.

↑
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Modulname Elektrische Bahnen

Nummer 2423430

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

mündliche Prüfung 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden befähigt, Systeme von Elektrische Bahnen bezüglich der Funktions-
weise ihrer Komponenten zu verstehen und bezüglich ihrer Eigenschaften zu bewerten.

↑

Modulname Fahrzeughomologation in Europa

Nummer 2534270

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, Genehmigungsverfahren anhand der Typgenehmigungsrichtlinien zu kategorisie-
ren und definierte Fahrzeugklassen abzuleiten. Ferner können sie, auf Basis fahrzeugtechnischer Verordnungen, Mas-
sen und Abmessungen einzelner Fahrzeugklassen bestimmen, skizzieren und miteinander vergleichen. Unter der Zuhil-
fenahme elektronischer Fahrzeugsteuersysteme sind die Studierenden zudem befähigt, Anforderungen an moderne 
Systemarchitekturen abzuleiten und die technischen Beeinflussungen der genehmigungsrelevanten Systeme unterein-
ander zu beurteilen. Anhand von umwelt- und sicherheitsrelevanten Vorschriften für die Zulassung von Kraftfahrzeu-
gen können die Studierenden Prüfbestandteile darstellen und relevante Prüfabläufe reproduzieren. Mit dem akquirier-
ten Wissen sind die Studierenden in der Lage, gesamtheitliche Zusammenhänge in dem Homologationsprozess von 
Kraftfahrzeugen klassenübergreifend darzustellen und anzuwenden.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname GIS und Umweltinformatik

Nummer 4398430

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Prüfungsleistung (V): Klausur (60 Minuten) (50 %)
Prüfungsleistung (Ü): Projektarbeit (50 %)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden lernen die theoretischen Grundlagen der Geodäsie und der Geoinformatik, die zur Bearbeitung raum-
bezogener Fragestellungen in den Umweltnaturwissenschaften von Relevanz sind. Ein Verständnis über Möglichkeiten 
verschiedener Datenformate, Analysemethoden und Erhebungsmethoden ermöglicht den Studierenden den selbststän-
digen Umgang mit Geodaten und Analysemöglichkeiten. Daneben erlernen die Studierenden die praktische Erhebung 
von raumbezogenen Daten und deren Analyse mit einem Standard Softwarepaket in praktischen Übungen. Die Studie-
renden werden somit in die Lage versetzt, mittels raumbezogenen Verfahren ihre Arbeiten in den Umweltnaturwissen-
schaften im urbanen und ruralen Raum zu unterstützen. Darüber hinaus erlernen und üben die Studierenden die Präsen-
tation von selbst erarbeiteten theoretischen Themen und Praxisbeispielen in Kleingruppen.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Infrastrukturmanagement

Nummer 3341000000

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Infrastruktur- und Projektfinanzierung: 1 Klausur (60min)
Management von Verkehrsinfrastruktur: 1 mündliche Prüfung (15min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden lernen in der Vorlesung Infrastruktur- und Projektfinanzierung verschiedene Finanzierungsstrukturen 
im Infrastrukturmanagement kennen und werden in die Lage versetzt, die Rolle der Finanzierung im Lebenszyklus und 
in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung von Infrastrukturen herzustellen. Sie erlangen Fertigkeiten zur Erarbeitung von 
Lösungsvorschlägen und zur Vorbereitung von Entscheidungen.

In der Vorlesung Management von Verkehrsinfrastrukturnetzen erhalten die Studierenden fundierte Kenntnisse über 
die strategischen Managementaktivitäten im gesamten Lebenszyklus
von Verkehrsinfrastrukturnetzen. Die Studierenden erwerben die Kompetenz zur Erarbeitung einer ganzheitlichen 
Entscheidungsgrundlage für ein ingenieurtechnisch verantwortliches Handeln in der Nutzungsphase sowie in der 
Rückkopplung zu anderen Lebenszyklusphasen.

↑

Modulname Grundlagen der Informationstechnik

Nummer 2424310

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur über 120 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss des Moduls besitzen die Studierenden ein Grundverständnis der Kommunikations-, Nachrichten- und 
Hochfrequenztechnik und sind in der Lage, Kommunikationssysteme zu analysieren, ihre wichtigsten Komponenten zu 
beurteilen und einfache Funkübertragungsstrecken zu dimensionieren.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Grundlagen der Produktentwicklung und Konstruktion

Nummer 2516140

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, …
• ein Entwicklungsvorhaben unter Anwendung eines allgemeinen Vorgehens und ausgesuchter Methoden zu planen,

durchzuführen und zu überprüfen
• grundlegende Methoden zur Aufgabenklärung und Erarbeitung prinzipieller Lösungen zu benennen und anhand der

Entwicklung neuer Produkte anzuwenden
• Methoden für die Berücksichtigung von Kosten und zur Projektplanung zu benennen und anzuwenden
• Physikalische Wirkzusammenhänge anhand vorgegebener Lösungsvarianten darzustellen, zu erklären und zu

bewerten
• den Funktionsbegriff in der Konstruktionsmethodik zu erklären und Funktionsstrukturen bei der Entwicklung prin-

zipieller Lösungen aufzubauen und zu modifizieren
• durch Anwendung der vermittelten Problemlösungsmethoden (z.B. Galeriemethode oder Methode 635) Herausfor-

derungen zu analysieren und strukturiert Lösungen auszuarbeiten

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Nachhaltigkeit und Mobilität

Nummer 1899310

ECTS 9,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung (nur Master Verkehrsingenieurwesen):
• 1 Portfolio (Das Portfolio dokumentiert modulbegleitend schriftliche und mündliche Kom-

petenzen in der Erarbeitung und Präsentation politikwissenschaftlicher Sachverhalte. Die
Leistungsmappe besteht aus zwei kurzen, in sich ergänzenden Präsentationen ca. 15 Minu-
ten (oder vergleichbaren Leistungen wie einem Poster, Debattenbeitrag etc.) und einer
schriftlichen Ausarbeitung (ca. 15-20 Seiten)) oder

• 1 Mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten).

Die Form der Prüfungsleistung wird zu Semesterbeginn festgelegt.

Zu erbringende
Studienleistung

1 Studienleistung (nur MA OGB/MA Sowi):
• 1 Portfolio (Das Portfolio dokumentiert modulbegleitend schriftliche und mündliche Kom-

petenzen in der Erarbeitung und Präsentation politikwissenschaftlicher Sachverhalte. Die
Leistungsmappe besteht aus zwei kurzen, in sich ergänzenden Präsentationen ca. 15 Minu-
ten (oder vergleichbaren Leistungen wie einem Poster, Debattenbeitrag etc.) und einer
schriftlichen Ausarbeitung (ca. 15-20 Seiten)) oder

• 1 Mündliche Prüfung (ca. 20 Minuten).

Die Form der Prüfungsleistung wird zu Semesterbeginn festgelegt.

Zusammensetzung
der Modulnote

Modulabschlussprüfung (9 CP) stellt sich wie folgt dar: Aktive Teilnahme in zwei Seminaren 
(2 CP) + Vor- und Nachbereitung in zwei Seminaren (2 CP) + 1 Studienleistung (5 CP)

Qualifikationsziel

Die Studierenden haben die Fähigkeit Strukturen, Institutionen, Theorien und Konfliktfelder der Verkehrspolitik bzw. 
-ökonomie zu benennen und zu bewerten. Sie können die Bedingungen der Entstehung von Verkehr sowie die Auswir-
kungen des Verkehrs auf Wirtschaft, Wissenschaft und Politik analysieren. Darüber hinaus können sie die interdiszipli-
näre Dimension der Verkehrsforschung sowie die Interessenlagen der Akteure und Konfliktpotentiale im Feld erken-
nen und einschätzen.
Die Studierenden erlangen die Fähigkeit Strukturveränderungen in der Mobilitätswirtschaft als sozialen Prozess mit
vielfältigen und häufig divergierenden Akteurskonstellationen und Interessenlagen zu reflektieren. Sie können Impli-
kationen technischer Innnovationen in der Mobilitätswirtschaft für die Organisation von Arbeits-, Aus- und Weiterbil-
dungsprozessen analysieren. Des Weiteren erlangen sie die Fähigkeit Entwicklungen und Perspektiven in der Umwelt- 
und Verkehrspolitik auf Auswirkungen für Produktionsprozesse und Dienstleistungen zu beziehen.
Die Studierenden werden mittels Präsentation, Diskussion und Argumentation, einschließlich kooperativer Lernfor-
men und Gruppenarbeiten, zur diskursiven Wissensvermittlung und -aneignung befähigt.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Planung und Entwurf von Straßen

Nummer 4306800

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (120 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlernen die Aufgaben, Ziele und gesetzlichen Grundlagen zur Planung und Umsetzung von
Straßenbauvorhaben. Am Ende der Lehrveranstaltung haben sie eine umfassende Kenntnis des Planungsprozesses und 
die Befähigung zur selbstständigen Umsetzung der planerischen Arbeiten. Sie können eventuelle Konfliktpunkte im 
Planungsprozess frühzeitig erkennen und zu ihrer Vermeidung beitragen.
Die Studierenden erlernen anhand eines Übungsbeispiels den computergestützten Straßenentwurf. Am Ende der Lehr-
veranstaltung können sie die Konstruktion der Straßenachse und des Höhenplans sowie die Ausgestaltung des Straßen-
querschnitts am Rechner durchführen und anschließend die erarbeitete Trassierung in ein digitales Geländemodell ein-
betten und damit den Straßenentwurf visualisieren.
Die Studierenden erlernen die empirische und die analytische Dimensionierungs-methode und wie die jeweiligen Ein-
gangsgrößen zur Dimensionierung erfasst werden. Sie kennen Primärwirkungsmodelle zur Beschreibung des Span-
nungs-Dehnungs-Verhaltens und des Langzeitverhaltens unter Gebrauch und sind mit den Grundlagen der Baustoff- 
und Strukturmodellierung sowie dem Technischen Regelwerk zur Dimensionierung vertraut. Am Ende der Lehrveran-
staltung werden sie in der Lage sein, Dimensionierungsaufgaben selbstständig zu lösen.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Schwingungen

Nummer 2540110

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden wenden unterschiedliche Darstellungsformen zur Charakterisierung von linearen und insbesondere 
auch nichtlinearen Schwingungen an. Sie sind in der Lage, Schwingungssysteme hinsichtlich ihrer mathematischen 
Eigenschaften zu analysieren und in Bezug auf ihre Stabilität zu bewerten. Auf Basis von Analogien können die Stu-
dierenden das an Systemen mit wenigen Freiheitsgraden hergeleitete Wissen auf reale Systeme übertragen. Die Stu-
dierenden können die numerischen Verfahren zur Beschreibung von nichtlinearen Schwingungen auf neue Beispiele 
anwenden.

↑

Modulname Stadtmorphologie

Nummer 2497440

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

- gültig im Studiengang M.Sc. Verkehrsingenieurwesen -
Prüfungsleistung: Portfolio

Zu erbringende
Studienleistung

- gültig im Studiengang M.Sc. Sozialwissenschaften -
Studienleistung: Portfolio

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen durch die Vermittlung der verschiedenen städtebaulichen Epochen im geschichtlichen, 
gesellschaftlichen und räumlichen Kontext einen Überblick über die heterogene Entwicklung einer Stadt und des städ-
tischen Raums als eine lebendige Organisation. Durch die Veranschaulichung dieser Prinzipien und Prozesse am Bei-
spiel der Stadt Braunschweig werden diese Kenntnisse über den Zusammenhang von Stadtgeschichte, Funktion, Typo-
logie, Raum und Struktur greifbar vermittelt und für den täglichen Gebrauch nutzbar. Durch das Verständnis für diese 
Zusammenhänge werden die Studierenden befähigt (stadt-) räumliche Zusammenhänge und Qualitäten in den ver-
schiedenen Maßstäben zu erkennen, zu verstehen und für die eigene Arbeit zu nutzen.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Straßenplanung und flugroboterbasierte Geländeerfassung

Nummer 4398560

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, Infrastrukturanlagen für den ÖPNV (Schiene und Straße) in Deutschland nach den 
einschlägigen Verfahren und Regeln für einen spezifischen Einsatzfall zu planen und den Bau zu begleiten. Die
Kenntnisse dieser Grundlagen sind für einen ökonomischen und ökologischen Betrieb notwendig. Als Mitarbeiter 
eines Nahverkehrbetreibers oder eines Planungsbüros für einen geplanten Einsatzfall können sie geeignete
Sicherungssysteme auswählen und betrieblich dimensionieren. Sie sind befähigt, unter Anleitung erfahrener
Planungsingenieure bei der sicherungstechnischen Ausrüstungsplanung mitzuarbeiten.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Technische Sicherheit

Nummer 2539310

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, das Wissen zur Absicherung technischer Systeme auf 
konstruktiver und normativer Ebene anhand von Beispielen zu verknüpfen. Durch Vertrautheit mit dem normativen 
Rahmen zur Zulassung von technischen Systemen und mit den dazugehörigen Prinzipien und Institutionen können sie 
die Prozesskaskade von Entwurf, Prüfung und Zulassung von technischen Systemen beschreiben und diskutieren. Die 
Studierenden können die von technischen Systemen ausgehende Gefährdung bestimmen, indem sie die in den normativ 
beschriebenen Prozessen relevanten Methoden und Beschreibungsmittel auswählen und anwenden. Durch den Erwerb 
der grundlegenden Kenntnisse über Funktions- und Konstruktionsprinzipien sicherer Geräte, Einrichtungen, Anlagen 
und Systeme sind die Studierenden imstande, derartige Systeme hinsichtlich ihrer Sicherheitsrelevanz zu beurteilen 
und zu qualifizieren. Sie können durch die Betrachtung geeigneter Beispiele die Wirksamkeit von Sicherheitsarchitek-
turen bei Hardware- und Softwaresystemen beurteilen. Weiterhin sind sie in der Lage, das Sicherheitsmanagement von 
Unternehmen und Institutionen anhand ausgewählter Kriterien zu bewerten.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Technische Zuverlässigkeit

Nummer 2539100

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden Systemzuverlässigkeitsmodelle auf Basis der gängigen 
Beschreibungsmittel, Methoden und Werkzeuge konzipieren und darauf basierend Designentscheidungen ableiten. Sie 
können außerdem die Grundbegriffe der Zuverlässigkeit, die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, die gängi-
gen Verteilungsfunktionen für die Beschreibung von Lebensdauern und Zuständen sowie die statistischen Kenngrö-
ßen der Systemzuverlässigkeit benennen. Weiterhin sind die Studierenden in der Lage, Überlebenswahrscheinlichkei-
ten zur Bestimmung der Zuverlässigkeit von Einzel-/Mehrkomponenten-Systemen selbstständig zu berechnen. Anhand 
von Fallbeispielen können sie Wirkungen von Zuverlässigkeitsbemessung, Fehlertoleranzstrukturen und Reserve- bzw. 
Instandhaltungsstrategien beurteilen. Mit Hilfe von Markov-Ketten können sie außerdem Systemwahrscheinlichkeiten 
für Komponenten unter der Berücksichtigung der Instandhaltung quantifizieren. Weiterhin verstehen die Studierenden 
anhand von Beispielen die verschiedenen Konzepte der Instandhaltung.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Verkehrswende und Radverkehr

Nummer 4398850

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Hausarbeit

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Ziel des Moduls ist es, die fachlichen Grundlagen der Radverkehrsförderung zu vermitteln. Hierzu
gehört neben der Vermittlung politischer und gesellschaftlicher Zusammenhänge insbesondere auch
planerische Herausforderungen.  Zu den Themenbereichen gehören
Hintergrund / Kontext
• Verkehrspolitische Einordnung der Radverkehrsförderung: Ziele, Strategien, Status Quo
• Mobilitätskulturen und die gesellschaftliche Stellung des Radverkehrs
• Die Rolle von Partizipation, Aktivismus, Initiativen in der Radverkehrsentwicklung

Planung
• Radverkehr und integrierte Verkehrsplanung
• Planungsgrundlagen und Führungsformen: Status Quo und Handlungsbedarfe
• Innovative Radverkehrslösungen
• Radmobilität und Radinfrastrukturen im Kontext von Klima- und Krisenresizlienz, Gesundheit und Lebensqualität

sowie Gerechtigkeitsdebatten

↑

Vertiefung Luftfahrt

ECTS 24
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Flug in gestörter Atmosphäre

Nummer 2513050

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden vertiefen die bekannten Grundlagen auf den Gebieten der Strömungsmechanik, Aerodynamik, Flug-
mechanik und Thermodynamik und wenden diese auf die spezifischen Problemstellungen des Fluges in gestörter 
Atmosphäre an. Die Studierenden sind in der Lage, die Ursachen und Reaktionen auf atmosphärische Störungen zu 
beurteilen. Sie können eigene Lösungsvorschläge unter Verwendung vereinfachender Beschreibungen komplexer Pro-
bleme durch Ingenieurmodelle erarbeiten.

↑

Modulname Satellitennavigation - Technologien und Anwendungen

Nummer 2513060

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden haben nach erfolgreichem Abschluss des Moduls theoretische sowie anwendungsorientierte Kennt-
nisse auf dem Gebiet der Satellitennavigation. Die Studierenden sind im Anschluss in der Lage, selbstständig Positi-
onslösungen auf der Basis realer Messdaten durchzuführen sowie spezifische Problemstellungen bei der Verwendung 
von Satellitennavigation, auch in Kombination mit komplementären Navigationssensoren, in verschiedenen Einsatzbe-
reichen in der Luftfahrt oder der Landanwendung zu analysieren und selbstständig zu lösen. Die Studierenden können 
nach Abschluss des Moduls die Technologien von aktuellen und geplanten zukünftigen Flugführungssystemen disku-
tieren und beurteilen. Sie können die gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Randbedingungen bei der Ein-
führung von neuen Systemen erörtern und untersuchen.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Funktion des Flugverkehrsmanagements

Nummer 2513080

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: mündliche Prüfung (30 min) oder Klausur (120 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage die Verkehrsflussregelung im Luftraum sowie an Verkehrsflughäfen zu verstehen 
und im Anschluß untersuchen zu können. Sie können anhand von Fallbeispielen über die Prozessketten der Flugsiche-
rung urteilen. Die Studierenden werden befähigt, die Entstehung von potentiellen Konflikten im Flugverkehr zu erken-
nen und potentielle Lösungen selbständig zu erarbeiten und zu evaluieren.

↑

Modulname Flugführungssysteme

Nummer 2513220

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden haben nach erfolgreichem Abschluss des Moduls anwendungsorientierte Kenntnisse auf dem Gebiet 
von Flugführungssystemen, wie Streckenflug, Start und Landung. Sie sind in der Lage, die Kombination von interdis-
ziplinären Grundlagen der Elektrotechnik, Physik und Ingenieurwissenschaft auf die spezifischen Problemstellungen 
bei der Auslegung und Verwendung von Systemen zur Führung von Flugzeugen zu erkennen und eigene Lösungsvor-
schläge zu formulieren. Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls die Technologien aktueller und geplan-
ter zukünftiger Flugführungssysteme diskutieren und beurteilen. Sie können die gesellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Randbedingungen bei der Einführung von neuen Systemen erörtern und untersuchen.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Sicherheit und Zertifizierung im Luftverkehr

Nummer 2513310

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur, 90 Minuten oder mündliche Prüfung, 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss dieses Moduls können die Studierenden die Verfahren bei der Regulierung und Zertifizierung im Luft-
verkehr auflisten, wiedergeben und diskutieren. Die Studierenden sind in der Lage, die Nachweisführung zur Erfüllung 
von Zulassungsvorschriften durch Tests, Analysen oder Simulation zu erörtern. Sie verstehen die Rolle des Luftver-
kehrs im Spannungsfeld der Politik, Ökonomie und Ökologie und können ihre Einflussfaktoren erläutern.

↑

Modulname Flugsimulation und Flugeigenschaftskriterien

Nummer 2514110

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

mündliche Prüfung (45 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss des Moduls haben die Studierenden das Handwerkszeug für die selbstständige Bearbeitung von 
zukünftigen Aufgaben im Bereich der Flugsystemdynamik und erwerben eine Befähigung zur Analyse für dynami-
sche Systeme. Sie können ihr Wissen in andere Disziplinen übertragen - mögliche Spin-off in die Bereiche Hubschrau-
ber-Flugeigenschaften oder die Fahreigenschaften von PKW. Die Absolventinnen und Absolventen werden befähigt, 
eine wissenschaftliche Tätigkeit in diversen Bereichen der Systemdynamik anzutreten.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Flugleistungen

Nummer 2514500

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (120 min) oder mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlernen die mathematisch-physikalischen Grundlagen zur Untersuchung von Flugleistungen eines 
Flugzeuges in seinen verschiedenen Flugzuständen. Sie sind somit in der Lage, verschiedene Flugzeugarten anhand 
ihrer Flugleistungen zu vergleichen und können zusammenfassen welche Faktoren zu diesen Flugleistungen beitragen.

↑

Modulname Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 2

Nummer 2515090

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (150 min) oder Hausarbeit (240 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erhalten Detailwissen zur Gestaltung von Flugzeugbaugruppen, das sie für die Modellbildung und 
zur Lösung der einzelnen Aufgaben im multidisziplinären Entwurfsprozess anwenden können. Darüber hinaus gibt 
das Modul einen Einblick in das Vorgehen bei der Bestimmung von Strukturmassen und notwendiger Lastannahmen, 
wodurch die Studierenden ihre Wissensbasis auf dem Gebiet des Methodischen Entwerfens von Verkehrsflugzeugen 
vervollständigen.

↑

Vertiefung Kraftfahrzeugtechnik

ECTS 24
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe

Nummer 2534060

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur (90 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden dazu in der Lage, alternative Antriebskonzepte sowie deren Aus-
legung und Konzeptionierung zu bewerten. Die Studierenden können die geschichtlichen, rechtlichen, ökonomischen 
und ökologischen Rahmenbedingungen für Alternativ-, Elektro- und Hybridantriebe aufgrund umfassender Grundla-
gen diskutieren. Die Studierenden sind in der Lage, anhand der Bestandteile des Energieverbrauchs sowie der Kennt-
nis über die Einflüsse von Antriebs- und Fahrzeugparametern, verschiedene Maßnahmen zur Effizienzverbesserung 
und somit zur Verbrauchsreduzierung zu beurteilen. Die Studierenden können beispielhaft die Feldbedingungen beim 
Einsatz von Fahrzeugen mit elektrifizierten Antrieben aufzählen sowie die daraus resultierenden Anforderungen an 
den Antrieb ableiten. Darauf aufbauend sind die Studierenden selbstständig anhand vorgestellter Klassifizierungen in 
der Lage, Elektro- und Hybridfahrzeuge bzw. deren Komponenten hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Funktionen 
einzuordnen, in neue Fahrzeugkonzepte zu integrieren und anhand von Effizienz-, Fahrleistungs-, Kosten-, und Bau-
raumkriterien zu vergleichen. Des Weiteren können die Studierenden die in Hybrid- und Elektrofahrzeugen integrier-
ten Getriebe, deren Spezifika und Anforderungen sowie die Anforderungen an Fahrwerk und Bremsen bei Fahrzeu-
gen mit elektrifizierten Antrieben anhand von Beispielen bewerten. Darüber hinaus sind die Studierenden in der Lage, 
Elektromotoren, Leistungselektronik, Energieträger und Speicher anhand zweckdienlicher Kriterien einzustufen und zu 
bewerten.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Automatisierte Straßenfahrzeuge: von der Assistenz zur Autonomie

Nummer 2412620

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur 60 Minuten oder mündliche Prüfung 30 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Nach Abschluss dieses Moduls besitzen die Studierenden Grundkenntnisse über Fahrerassistenzsysteme und automati-
sierte Fahrzeuge im Kraftfahrzeug. Sie kennen den aktuellen Stand der Technik bei Fahrerassistenzsystemen und auto-
matisierten Fahrfunktionen und die funktionsbestimmenden Faktoren. Die Studierenden sind in der Lage, selbständig 
kundenwerte Fahrerassistenzsysteme und Systeme zur Fahrzeugautomatisierung zu entwerfen.

↑

Modulname Einführung in die Verbrennungskraftmaschine

Nummer 2536140

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur, 120 Minuten

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden können den Aufbau und die technischen Details von Verbrennungskraftmaschinen benennen.
Sie sind in der Lage, die Funktion und die Berechnung der Verbrennungskraftmaschine zu verstehen sowie die 
Zusammenhänge der Energiewandlung in Verbrennungskraftmaschinen zu erläutern.
Die Studierenden können wissenschaftliche Aussagen und Verfahren zu Verbrennungskraftmaschinen auf konkrete, 
praktische Problemstellungen anwenden.
Die Studierenden erhalten einen Einblick in Entwicklungsschwerpunkte der Verbrennungskraftmaschinen und sind in 
der Lage neue Entwicklungen bezüglich der technischen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Aspekte zu verstehen 
und zu beurteilen.
Sie sind befähigt zur fachlichen Kommunikation mit Spezialisten aus der Motorentechnik.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Fahrerassistenzsysteme und Integrale Sicherheit

Nummer 2534220

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

2 Prüfungsleistungen:
a) Fahrerassistenzsysteme: Klausur (60 min) oder mündliche Prüfung (30 min) (Gewichtung
bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 1/2)
b) Integrale Fahrzeugsicherheit: Klausur (60 min) oder mündliche Prüfung (30 min) (Gewich-
tung bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 1/2)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

2 Prüfungsleistungen:
a) Fahrerassistenzsysteme: Klausur (60 min) oder mündliche Prüfung (30 min) (Gewichtung
bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 1/2)
b) Integrale Fahrzeugsicherheit: Klausur (60 min) oder mündliche Prüfung (30 min) (Gewich-
tung bei Berechnung der Gesamtmodulnote: 1/2)

Qualifikationsziel

Die Studierenden können die Funktionsweise seriennaher sowie forschungsrelevanter Fahrerassistenzsysteme im Kon-
text ihres Anwendungsgebietes analysieren und auf Basis unterschiedlicher Kriterien kategorisieren. Basierend auf den 
Anforderungen eines Assistenzsystems sind die Studierenden in der Lage, ein bestehendes Sensorkonzept zu bewerten 
sowie die Verwendung weiterer Sensoren zur Erfassung und Interpretation der Fahrumgebung, des Fahrzeuges und des 
Fahrers zu diskutieren. Die Studierenden können die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Einführung von Fahreras-
sistenzsystemen benennen sowie die Übertragbarkeit auf die Zulassung Systeme höherer Automatisierungsstufen dar-
stellen. Nach Abschluss des Themenkreises #Integrale Fahrzeugsicherheit# verfügen die Studierenden über grundle-
gendes Wissen bezüglich Unfall-mindernder und damit einhergehend bezüglich Unfall-vorbeugender Maßnahmen und 
sind in der Lage, fahrzeugtechnische Entwicklungen dementsprechend zu kategorisieren, zu analysieren und zu bewer-
ten. Sie kennen wichtige Unfallstatistiken und sind in der Lage, potentielle Wirkfelder für Sicherheitsmaßnahmen 
abzuleiten. Die Studierenden kennen den Begriff der Biomechanik im Kontext der Fahrzeugsicherheit sowie Untersu-
chungsmethoden, Belastungsgrößen und Schutzkriterien und sind darauf basierend in der Lage, Unfallgeschehen zu 
analysieren und Unfallfolgen abzuleiten. Die Studierenden können die Prüfvorschriften nach US FMVSS208 und ECE 
R94 sowie die GTR zum Fußgängerschutz im Hinblick auf Prüfbedingungen und Durchführung benennen und verglei-
chend beschreiben. Anhand überschlagsmäßiger Berechnungen sind sie weiterhin in der Lage, Normtestbedingungen 
zu verifizieren. Die Studierenden sind zudem fähig, die Pre-Crash-Phase zu definieren und wichtige Systeme zu nen-
nen und das Sicherheitspotential von Car-to-X-Kommunikation zu beurteilen.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Mobile Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge

Nummer 2517180

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Studierende sind nach erfolgreicher Belegung dieses Moduls in der Lage:
• beispielhaft verschiedene technische Ausführungen und typische Einsatzgebiete von mobilen Arbeitsmaschinen,

Nutzfahrzeugen, Bussen und Flurförderzeugen zu beschreiben.
• die Vielfalt der mobilen Maschinen im Überblick zu kategorisieren und die Anwendungsbereiche den Maschinen

zuordnen.
• durch umfassende Kenntnisse im Bereich Aufbau, Prozesstechnik, Antriebstechnik, Fahrwerk und Rad-Boden-

Interaktion, Maschinenkonzepte und -komponenten zu berechnen, miteinander zu vergleichen und zu bewerten.
• auf Basis der Anforderungen und der Arbeitsaufgabe grundsätzlich zu entscheiden, welche mobile Maschine inklu-

sive Ausrüstung jeweils geeignet ist.
• die grundsätzlichen Anforderungen der Maschinenrichtlinie, deren nationale Umsetzung und die Verwendung von

harmonisierten Normen bei der Entwicklung von mobilen Arbeitsmaschinen zu benennen.

↑

Modulname Modellierung und Simulation in der Fahrzeugtechnik

Nummer 2540380

ECTS 5,0

Zwingende
Voraussetzungen

keine

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

1 Prüfungsleistung: Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden können das komplexe Simulationstool MATLAB für fahrzeugtechnische Fragestellungen anwenden. 
Sie erschließen selbstständig problemangepasste Funktionalitäten von MATLAB. Sie sind in der Lage, Funktionen und 
Subfunktion zu erschaffen, unterschiedliche Visualisierungstechniken zu nutzen und Bewegungsgleichungen von Fahr-
zeugmodellen, Antriebselementen und Bremsen, Lenkung und Reifen zu entwickeln. Insbesondere können die Studie-
renden die Kopplung physikalischer und experimenteller Modelle anwenden und evaluieren.
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

↑

Vertiefung Spurgeführter Verkehr

ECTS 24

Modulname Angebotsplanung und Transportstrategien im Schienenverkehr

Nummer 4302050

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

mündliche Prüfung (30 min)

(im Masterstudiengang Sozialwissenschaften als Studienleistung)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden lernen die politischen Umfeldbedingungen und die marktwirtschaftlichen Aspekte des Schienenver-
kehrs kennen. Unter diesen Randbedingungen werden die Angebotsplanung und die Transportstrategien sowohl des 
Güter- als auch des Personenverkehrs vermittelt.
Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, die Angebotsformen des Schienenverkehrs differen-
ziert zu betrachten   

↑
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Modulname Bahnbau im Konfliktfeld Fahren und Bauen

Nummer 4398840

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

2 Prüfungsleistungen:
• Klausur (60 Min.) 2/6 LP
• Referat 4/6 LP

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben ein grundlegendes Verständnis für die Randbedingungen aus Raumordnung und
Umweltschutz, für die Anforderungen der unterschiedlichen Eisenbahnverkehrsarten und Stakeholder, für die
Leistungsphasen im Bahnbau sowie für das Zusammenspiel der Gewerke auf einer Eisenbahnbaustelle. Zudem erlan-
gen sie einen Überblick über die Methode BIM und deren Einsatzmöglichkeit bei Bahnprojekten. Sie erwerben Kennt-
nisse über Instandhaltungsstrategien und die Liegedauer von Oberbaukomponenten und können

diese passend auf neue Situationen übertragen. Die Studierenden sind in der Lage für einfache Bauplanungen einzel-
ner Gewerke die erforderlichen Lastenhefte unter Berücksichtigung einer LCC-Betrachtung aufzustellen sowie dafür 
eine Mengen- & Kostenkalkulation durchzuführen. Die dafür notwendige Bauablaufplanung und Baustellenlogistik 
kann unter Berücksichtigung des Regelfahrplans im Konfliktfeld Fahren und Bauen erarbeitet werden.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Bahnbetrieb

Nummer 4310610

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.),

Zu erbringende
Studienleistung

Studienleistung: Hausarbeit (Umfang ca. 30h)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse über die Planung, Leitung und operative Durchführung des Betriebes 
von Eisenbahnen. Sie sind als Mitarbeiter eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens oder Planungsbüros in der Lage, 
die Leistungsfähigkeit von Eisenbahnbetriebsanlagen zu bewerten, geeignete Betriebsverfahren auszuwählen und Fahr-
plankonzepte zu erstellen. Die Studierenden können Leitungsfunktionen im Trassenmanagement und Trassenvertrieb 
wahrnehmen, die operative Betriebsführung überwachen, sowie in der Baubetriebsplanung mitarbeiten. In praktischen 
Anwendungen lernen die Studierenden die Einsatzgebiete und Funktionsweisen von EDV-Tools zur Untersuchung von 
betrieblichen Fragestellungen kennen. Sie werden befähigt, qualitative und quantitative Bewertungen des Eisenbahnbe-
triebes und seiner infrastrukturellen, sicherungs- und fahrzeugtechnischen Randbedingungen vorzunehmen.

↑

Modulname Bahnsicherungstechnik

Nummer 4310630

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit (Umfang ca. 30h)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse zur Funktionalität von Leit- und Sicherungsanlagen für Eisenbahnen. 
Sie sind in der Lage, als Mitarbeiterin/Mitarbeiter eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens oder eines Planungsbü-
ros für einen geplanten Einsatzfall geeignete Techniken und Verfahren auszuwählen und bei der sicherungstechnischen 
Ausrüstungsplanung mitzuarbeiten, als Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Industrie Kundinnen/Kunden bei der Auswahl 
geeigneter Techniken zu beraten und zusammen mit Ingenieurinnen/Ingenieuren anderer Fachrichtungen in Entwick-
lungsteams zu arbeiten.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Eisenbahnbetriebswissenschaft und Verkehrsinformatik

Nummer 4398070

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Mündliche Prüfung (ca. 30 Min.) und Hausarbeit

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, einen Fahrplan zu konstruieren und Methoden zur Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
anzuwenden. Die Studierenden können eisenbahnbetriebliche Simulationsmodelle bilden und Dispositionsverfahren 
unterscheiden. Der Umgang mit dem Programmsystem RailSys® wird von den Studierenden beherrscht.

↑

Modulname Entwicklungsprozess von Bahnsicherungsanlagen

Nummer 4310620

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über den normenkonformen Entwicklungs- und Zulassungspro-
zess im Bereich der Bahntechnik. Nach Abschluss des Moduls sind sie in der Lage, einzelne Prozessschritte selbststän-
dig durchzuführen und deren Bedeutung für die Sicherheit zu analysieren.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname Gestaltung von Bahnanlagen

Nummer 4310600

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Portfolio

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse zur Planung und zum Entwurf von Bahnanlagen. Sie sind in der 
Lage, unter Anleitung erfahrener Ingenieurinnen/Ingenieure Planungsaufgaben auszuführen. Sie werden durch die 
Bearbeitung einer realitätsnahen Planungsaufgabe ferner befähigt, Wechselwirkung mit der bebauten, natürlichen und 
sozialen Umwelt zu erfassen, wesentliche Einflussgrößen für die Kosten und die Durchsetzbarkeit von Projekten zu 
erkennen sowie die Ergebnisse der eigenen Planungen zu reflektieren.

↑

Modulname Internationaler Bahnbetrieb und ETCS

Nummer 4310140

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 Min.) oder mündl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Teilnehmenden werden durch Vermittlung charakteristischer Besonderheiten ausländischer Betriebsverfahren
befähigt, in internationalen Projekten von deutschen Grundsätzen abweichende Besonderheiten zu erkennen, in ihrer 
Relevanz zu bewerten und Möglichkeiten und Grenzen der Harmonisierung einzuschätzen. Als zentrales Projekt zur 
Verbesserung der Interoperabilität in Europa wird die betriebliche Funktionalität des europäischen
Zugbeeinflussungsystems ETCS vorgestellt.

↑
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Technische Universität Braunschweig | Anhang zur Prüfungsordnung: Verkehrsingenieurwesen (Master)

Modulname IT-Tools zur Planung von Bahnanlagen

Nummer 4310640

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Portfolio

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden lernen am Beispiel einer fachspezifischen CAD-Arbeitsumgebung die rechnergestützten Arbeitswei-
sen bei der Planung von Eisenbahnanlagen kennen. Sie sind in der Lage, unter Anleitung erfahrener
Ingenieurinnen/Ingenieure branchenübliche IT-Tools anzuwenden und bei entsprechenden Planungsaufgaben
einzusetzen.

↑

Modulname Railway Signalling Principles

Nummer 4310900

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (60 min) oder mündl. Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit (Umfang ca. 30 h)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Teilnehmer erwerben ein grundlegendes Verständnis zu den Elementen und Wirkprinzipien von
Bahnsicherungsanlagen. Sie sind in der Lage, dieses Wissen auf die spezifischen Bedingungen nationaler Bahnsy-
steme anzuwenden. Unter Anleitung erfahrener Signalingenieurinnen und -ingenieure ist der Einstieg in eine beruf-
liche Laufbahn auf dem Gebiet der Planung und Entwicklung von Bahnsicherungsanlagen möglich. Für eine Berufs-
tätigkeit im Bahnbetrieb liefert dieses Modul wertvolles Wissen zum Einfluss der Bahnsicherungstechnik auf die 
betriebliche Leistungsfähigkeit und die Betriebsverfahren.

Im Gegensatz zum deutschsprachigen Modul Bahnsicherungstechnik konzentriert sich das Modul Railway Signalling 
Principles weniger auf die spezifisch deutschen Grundsätze, sondern beschreibt grundlegende Prinzipien, die weltweit 
anzutreffen sind.

↑
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Modulname Railway Timetabling & Operations

Nummer 4398550

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Prüfungsleistung: Klausur (60 min) oder mdl. Prüfung (30 min)

Zu erbringende
Studienleistung

Studienleistung: Hausarbeit (Fahrplanerstellung und –bewertung)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben fundierte Kenntnisse zur Funktionalität von Leit- und Sicherungsanlagen für Eisenbahnen. 
Sie sind in der Lage, als Mitarbeiterin/Mitarbeiter eines Eisenbahninfrastrukturunternehmens oder eines Planungsbü-
ros für einen geplanten Einsatzfall geeignete Techniken und Verfahren auszuwählen und bei der sicherungstechnischen 
Ausrüstungsplanung mitzuarbeiten, als Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Industrie Kundinnen/Kunden bei der Auswahl 
geeigneter Techniken zu beraten und zusammen mit Ingenieurinnen/Ingenieuren anderer Fachrichtungen in Entwick-
lungsteams zu arbeiten.

↑

Modulname Railway Timetabling & Simulations

Nummer 4398580

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Portfolio

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit (Fahrplanerstellung und Simulationsergebnisse)

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden besitzen ein Grundverständnis für die Modelle zur Bewertung der betrieblichen Kapazität von Eisen-
bahnnetzen. Sie sind mit den Möglichkeiten und Grenzen von analytischen Verfahren und Simulationsverfahren in der 
Eisenbahnbetriebswissenschaft vertraut und können für eine gegebene Fragestellung die geeignete Methode auswäh-
len. Sie haben praktische Erfahrungen bei der Anwendung rechnergestützter Verfahren zur Fahrplankonstruktion und 
dem Testen von Fahrplänen mit unterschiedlichen Simulationsverfahren erworben.

↑
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Vertiefung Verkehrsplanung und ÖPNV

ECTS 24

Modulname Verkehrsplanung

Nummer 4318020

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur+ (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Der Antrag auf eine Klausur+ ist durch die oder den Studierenden bei Prüfungsbeginn zu stel-
len.
Nähere Informationen zu Abgabefristen der Hausarbeit erhalten Sie in den Lehrveranstaltun-
gen des Moduls.

Zu erbringende
Studienleistung

Es kann im Vorfeld eine Hausarbeit angefertigt werden, die in die Abschlussnote des Moduls 
mit 12,5 % eingeht.

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen einen Überblick über die Kennwerte der Mobilität, die daraus ableitbare sozioökonomi-
sche Bedeutung des Verkehrswesens und die dadurch begründete gesetzliche Verankerung der Raum- und Verkehrs-
planung. Ausgehend von dem hiermit vermittelten Problem- und Aufgabenverständnis der Verkehrsplanung werden 
die Planungsmethodik sowie die Instrumente der Verkehrsnetzplanung im ÖPNV und Individualverkehr eingeführt. In 
diesem Zusammenhang lernen die Studierenden die Maßgaben des für Deutschland in der Verkehrsplanung geltenden 
Regelwerks kennen und können diese für Pla-nungsaufgaben anwenden. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit 
der Theorie und Praxis der Verkehrsnachfragemodellierung werden die Studierenden in die Lage versetzt, Maßnah-
menuntersuchungen durchzuführen sowie Planungsalternativen quantitativ bewerten zu können. Sie werden damit qua-
lifiziert, belastbare Empfehlungen für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur leisten zu können.

↑
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Modulname Forschungsseminar Verkehrsplanung und Verkehrstechnik

Nummer 4398080

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Referat

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Das Seminar vermittelt Kenntnisse in der Planung und Durchführung von Forschungsprojekten und gibt einen ver-
tieften Einblick in wissenschaftliche Arbeitsmethoden. Die Studierenden erarbeiten selbstständig eine Teilfrage inner-
halb eines der Forschungsthemen durch Quellenstudium, verfassen hierüber eine kurze Abhandlung und tragen hierzu 
in einem kurzen Referat vor. Die Studierenden werden so zum vertieften wissenschaftlichen Arbeiten angeleitet und 
erlangen wesentliche Kernkompetenzen für eine zielorientierte, methodisch saubere und verständliche Aufbereitung 
und Zusammenfassung ausgewählter Forschungsthemen.

↑

Modulname Straßenraumentwurf

Nummer 3319000000

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Portfolio

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Planung und Entwurf nachhaltiger Stadtstraßen orientiert sich an Zielsetzungen, welche sich aus der Aufenthaltsquali-
tät und der Funktionsfähigkeit ableiten. Dazu werden die vorhandenen Nutzungsansprüche, Aspekte der Barrierefrei-
heit, der Verkehrssicherheit und der ökologischen Verträglichkeit betrachtet. Die Studierenden erhalten einen syste-
matischen Überblick zu diesen Anforderungen eines nachhaltigen Straßenraums und lernen diese im Ablauf einer Ent-
wurfsanfertigung zu berücksichtigen. Sie werden darüber hinaus befähigt, den Stand der Technik der relevanten Emp-
fehlungen und Richtlinien anzuwenden. Praktische Fähigkeiten erlangen die Studierenden im Rahmen einer Projekt-
studie, in der ein realer Straßenraumentwurf eigenständig und unter angemessener Berücksichtigung aller Nutzungs-
ansprüche und Randbedingungen erstellt und bewertet wird. In Zusammenarbeit mit der Stadt Braunschweig werden 
hierfür exemplarische Straßenräume ausgewählt und in Kleingruppen bearbeitet, um das in der Vorlesung Gelernte in 
einer praktischen Übung umzusetzen, abzustimmen und abschließend zu präsentieren.
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↑

Modulname Verkehrsmanagement

Nummer 3319000010

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur+ (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Es können im Vorfeld zwei Hausarbeiten angefertigt werden, welche bei Bestehen mit 25 % 
in die Abschlussnote des Moduls eingehen. Der Antrag auf eine Klausur+ ist durch die oder 
den Studierenden bei Prüfungsbeginn zu stellen. Nähere Informationen zu Abgabefristen der 
Hausarbeit erhalten Sie in den Lehrveranstaltungen des Moduls.

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erlangen einen umfassenden Überblick zu den Zuständigkeiten, Aufgaben und Zielen des Mana-
gements von Straßenverkehrsanlagen innerhalb und außerhalb bebauter Gebiete. In diesem Zusammenhang werden 
Systemarchitekturen für das Verkehrsmanagement für Deutschland in ihren funktionalen und organisatorischen Aus-
prägungen eingeführt. Für die fachlich kompetente Befassung mit den Aufgaben des Verkehrsmanagements lernen 
die Studierenden die Grundlagen der Verkehrsdatenanalyse und der Verkehrsflusstheorie, um darauf aufbauend die 
Bemessungsverfahren für die Dimensionierung von Straßenverkehrsanlagen und die verschiedenen Verfahren der Ver-
kehrsbeeinflussung entsprechend dem in Deutschland gültigen Regelwerk anwenden zu können. Die Studierenden 
erhalten damit die Kompetenz zur Entwicklung und Bewertung von verkehrlich sinnvollen sowie ökologisch und öko-
nomisch geeigneten Maßnahmen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur können sie Stra-
ßenverkehrsanalagen auf Stadtstraßen und auf Autobahnen, die den Standards der deutschen Richtlinien entsprechen, 
dimensionieren und mit den erforderlichen verkehrstechnischen Anlagen (Betrieb) ausstatten

↑
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Modulname Mikroskopische Verkehrsflusssimulation und ihre Anwendungen

Nummer 4301910

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die theoretischen Grundlagen der mikroskopischen
Verkehrsflussmodelle, zur Erhebung von Eingangs, Kalibrierungs- und Validierungsdaten sowie zur statistisch kor-
rekten Auswertung von Simulationsergebnissen. Sie werden in die Lage versetzt Verkehrserhebungen zu planen und 
durchzuführen und mit den erhobenen Daten verkehrs- und entwurfstechnische Planungen mit Hilfe der Mikrosimula-
tion zu überprüfen.

↑

Modulname ÖPNV - Angebotsplanung

Nummer 4310770

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht Anwesenheitspflicht in der Präsentation der Hausarbeiten.

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

(im Masterstudiengang Sozialwissenschaften als Studienleistung)

Zu erbringende
Studienleistung

Hausarbeit

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge, die bei der Angebotsplanung 
des ÖPNV zu berücksichtigen sind. Sie werden in die Lage versetzt, ÖPNV-Angebote für den städtischen und ländli-
chen ÖPNV, mit den jeweils zu berücksichtigenden Randbedingungen und Systemen, umfassend zu konzipieren oder 
weiter zu entwickeln und umzusetzen.

↑
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Modulname ÖPNV - Betrieb und Fahrzeuge

Nummer 4398050

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) oder mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

(im Masterstudiengang Sozialwissenschaften als Studienleistung)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die Betriebsabwicklung des ÖPNV, mit den Schwerpunkten der
Einsatzplanung von Personal und Fahrzeugen. Im Bereich Fahrzeuge wird gezeigt, wie bedarfsgerecht Fahrzeuge
beschafft und eingesetzt werden. Die Studierenden sind in der Lage, die Besonderheiten unterschiedlicher
Fahrzeugkonzepte (z. B. Hoch- und Niederflur) in Abhängigkeit von Einsatzgebieten zu bewerten. Des Weiteren
erwerben die Studierenden grundlegende Kenntnisse über Konstruktion, Instandhaltung und Antriebstechniken von 
Fahrzeugen. Die Grundlagen der Energieversorgung werden vermittelt. Im Bereich Betrieb werden die Studierenden in 
die Lage versetzt, durchgängige Transportketten im städtischen Verkehr sicherzustellen.

↑

Modulname ÖPNV - Planung von Infrastruktur

Nummer 4398060

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Klausur (90 Min.) mdl. Prüfung (ca. 30 Min.)

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden sind in der Lage, Infrastrukturanlagen für den ÖPNV (Schiene und Straße) in Deutschland nach den 
einschlägigen Verfahren und Regeln für einen spezifischen Einsatzfall zu planen und den Bau zu begleiten. Die
Kenntnisse dieser Grundlagen sind für einen ökonomischen und ökologischen Betrieb notwendig. Als Mitarbeiter 
eines Nahverkehrbetreibers oder eines Planungsbüros für einen geplanten Einsatzfall können sie geeignete
Sicherungssysteme auswählen und betrieblich dimensionieren. Sie sind befähigt, unter Anleitung erfahrener
Planungsingenieure bei der sicherungstechnischen Ausrüstungsplanung mitzuarbeiten.
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↑

Professionalisierung

ECTS 8

Modulname Professionalisierung

Nummer 2497360

ECTS 8,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

- Seminarvortrag - benoteter Vortrag (2 LP)
- Vortragsreihe - (1 LP)
- Exkursion - (1 LP)
- Pool überfachlicher Qualifikation (4-13 LP) zur Anerkennung muss ein benoteter oder
unbenoteter Leistungsnachweis vorgelegt werden. Ein Teilnahmenachweis ist nicht ausrei-
chend.

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Studierenden vertiefen die erworbenen Kenntnisse aus dem Pflicht- und Wahlpflichtbereich durch den Besuch 
und die Besichtigung von Betrieben, Einrichtungen und Anlagen des Verkehrs im weiteren Sinne. Des Weiteren wer-
den die Studierenden befähigt, komplexe fachliche Zusammenhänge entsprechend zu präsentieren und zu vermitteln 
sowie Ihr Studienfach in gesellschaftliche, historische, rechtliche oder berufsorientierende Bezüge einzuordnen (je 
nach Schwerpunkt der Veranstaltung). Sie sind in der Lage, übergeordnete, fachliche Verbindungen und deren Bedeu-
tung zu erkennen, zu analysieren und zu bewerten. Die Studierenden erwerben einen Einblick in Vernetzungsmöglich-
keiten des Studienfaches und Anwendungsbezüge Ihres Studienfaches im Berufsleben.   

↑

Praktikum

ECTS 6
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Modulname Fachpraktikum

Nummer 2497400

ECTS 6,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Für die formale Anerkennung des Fachpraktikums durch das Praktikantenamt ist ein Prakti-
kumsbericht anzufertigen. Form und Inhalt regelt die Praktikumsordnung, außerdem hat eine 
Bestätigung durch den Praktikumsbetrieb zu erfolgen. Die inhaltliche Anerkenung erfolgt 
durch den jeweiligen betreuenden Lehrenden.

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Ziel des Fachpraktikums ist es, den Studierenden durch seine Mitarbeit an technisch-planerischen, betriebsorganisato-
rischen oder konstruktiven Aufgaben an die Tätigkeit als Verkehrsingenieur heranzuführen. Das Fachpraktikum soll 
vorhandenes Wissen aus den bereits besuchten Lehrveranstaltungen ergänzen und vertiefen. Nach Art des Studien-
gangs sollen die Aufgaben während des Praktikums fachspezifisch hinsichtlich des angestrebten Abschlusses als auch 
breit gefächert sein. Das Sammeln von Erfahrung und die Einbindung in Arbeitsprozesse sollen den Studierenden befä-
higen, den Einstieg ins Berufsleben mit seinen vielfältigen Anforderungen zu meistern. Der Erwerb sozialer Kompe-
tenzen ist wichtiger Bestandteil des Praktikums.

↑

Wissenschaftlicher Abschlussbereich

ECTS 24

Modulname Masterarbeit

Nummer 2497420

ECTS 24,0

Zwingende
Voraussetzungen

Anwesenheitspflicht

Zu erbringende
Prüfungsleistung/
Prüfungsform

Masterarbeit und Vortrag

Zu erbringende
Studienleistung

Zusammensetzung
der Modulnote

Qualifikationsziel

Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus der 
gewählten Fachrichtung selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das Thema der Masterarbeit 
muss eine verkehrsrelevante Fragestellung im weiteren Sinne beinhalten.
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